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Die Landrätin  

    

    

 

Antwort der Kreisverwaltung Teltow-Fläming auf die Anfrage des Abgeordneten  

Herrn Danny Eichelbaum vom 25.08.2023, Nr. 6-5123/23-KT, zur Straßenerneuerung Ortslage 

Oehna – Kreisstraße 7211 

 

Sachverhalt: 

Nach Medienberichten gibt es seit einigen Jahren auf Höhe der Kreuzung des Gasthofes in Oehna 

(Niedergörsdorf) im Zuge von Regenfällen und Gewittern starke Probleme mit sich ansammelnden 

Wassermengen, die in den Hof und das Gasthaus eindringen. Eine Beseitigung des Problems oder 

Linderung der Wassermassen durch bauliche Maßnahmen ist jedoch bis heute nicht eingetreten.   

Fragen: 

1. Ist dem Landkreis die Problematik der sich sammelnden Wassermassen auf Höhe des 

Gasthauses in Oehna bekannt? 

2. Gibt es derzeit Planungen seitens des Landkreises, durch bauliche Maßnahmen die 

Problematik abzustellen? Wenn ja, wann sollen die Baumaßnahmen beginnen und enden? 

3. Welche Baumaßnahmen sollen in welchen zeitlichen Schritten auf der Kreisstraße 7211 

vollzogen werden? 

 

Für die Kreisverwaltung beantwortet der Beigeordnete, Herr Ferdinand, die Anfrage wie folgt: 

 

zu 1) 

Ja, die Problematik ist bekannt. 

 

Zu 2) 

Die Ausführungsplanung für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt der K 7211 liegt vor. Die 

finanziellen Mittel sind im Haushalt eingestellt. Sobald der Zuwendungsbescheid für die im Jahr 

2021 beantragten Fördermittel vorliegt, wird die Baumaßnahme ausgeschrieben und durchgeführt. 

 

Zu 3) 

Durch die geplante Straßenbaumaßnahme des Landkreises wird die Menge des von der 

Kreisstraße auf die Landesstraße L 811 zufließenden Oberflächenwassers erheblich reduziert. Ein 

Zufluss von Oberflächenwasser erfolgt aber nicht nur von der Kreisstraße, sondern auch von der 

Landesstraße und der an diesem Knotenpunkt anschließenden Gemeindestraße, mit Überlauf aus 

dem Dorfteich. 
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Nach den hier vorliegenden Bestandsunterlagen der Niederschlagsentwässerungsleitungen im 

Bereich dieses Knotenpunktes, welche sich unter der Landesstraße befinden, ist es dringend 

geboten, diese baulich den anfallenden Wassermengen anzupassen. Die vorhandene 

Vorflutleitung in der Landesstraße erscheint zu gering dimensioniert. 

Dies liegt jedoch nicht in der Zuständigkeit des Landkreises.  

Der Landesbetrieb Straßenwesen hat Kenntnis von dieser Situation. 

 

 

 

Wehlan 
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